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RS OGH 1984/2/3 10Os5/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1984

Norm

StGB §146 C2

Rechtssatz

Werden die Tathandlungen beim Betrieb eines lebenden Unternehmers begangen, dann hat sich das Gericht auch mit

den Erwartungen des Täters in bezug auf den künftigen Geschäftsgang und auf die daraus resultierenden

Möglichkeiten einer Erfüllung seiner Verbindlichkeiten sowie mit den Gründen für die spätere tatsächliche Entwicklung

auseinanderzusetzen (so schon EvBl 1972/137, 1973/22, 10 Os 119/80, 10 Os 92/83 uam).
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